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Sachverhaltes" gemäß § 12 Abs. 2 setzt voraus:

a) Das Vorl iegen eines Sachverhalts,  durch den die 
öffent l iche Ordnung und Sicherheit  erhebl ich 
gefährdet wird.

"Erhebl ich gefährdend ist  ein Sachverhalt ,  wenn das Leben 

oder die Gesundheit  von Bürgern gefährdet ist  oder Handlungen 

begangen werden, die in grober Weise das sozial ist ische Zu

sammenleben der Bürger stören." '* ’

Diese Charakter is ierung der Erhebl ichkeit  eines Sachverhaltes 

schl ießt ein, daß sowohl strafrecht l ich als auch ande rs rech t--  

i ich relevante Handlungen, insbesondere wenn sie im Rahmen 

subversiver Tät igkeit  begangen werden oder deren subversives 

Wesen nicht auszuschl ießen ist ,  stets erhebl ich gefährdend 

im Sinne der Befugnisregelung des § 12 Abs. 2 Satz 2 sind.

Sie gestatten immer Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach dem 

VP-Gesetz.

Nicht jede dem MfS bekannt werdende pol i t isch-operat iv bedeut

same Information ist  aber gleichermaßen eine Information über 

einen die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  erhebl ich ge

fährdenden Sachverhalt .  Das ist  u.  a. bei Handlungen in Form 

von Ordnungswidr igkeiten der Fal l .

Bei erhebl ich gefährdenden Sachverhalten in Gestal t  von Ord

nungswidr igkeiten ist  es deshalb.besonders wicht ig,  das Vorl ie

gen erhebl icher Gefahren herauszuarbeiten, die Maßnahmen zu 

deren Abwehr erforderl ich machen. Besteht eine solche erheb

l iche Gefahr nicht,  kann bei Ordnungswidr igkeiten keine Zu

führung erfolgen, da § 24 Abs. 3 OWG die zwangsweise Vorfüh

rung von Personen als Maßnahme zur Sicherung der Aufklärung von 

Ordnungswidr igkeiten für das Ordnungsstrafverfahren verbietet.  1

1 vgІ.  Schri f tenreihe Grundwissen des Volkspol iz isten - Pf l ich 
ten und Befugnisse - 1982, a. a. O.,  S. 69


